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Gründe 

Die gemäß § 173 SGG form- und fristgerecht eingelegte und gemäß § 172 Abs. 1 SGG statt-

hafte Beschwerde ist begründet. Das Sozialgericht (SG) Braunschweig hat im Streit um vorläu-

fige Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII für die Monate April bis Juni 2022 den 

Antrag des Antragstellers auf Gewährung von Prozesskostenhilfe (PKH) zu Unrecht abgelehnt.  

 

Nach § 73a Abs. 1 Satz 1 SGG i.V.m. § 114 Abs. 1 Satz 1 ZPO erhält ein Beteiligter, der nach 

seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, 

nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, auf Antrag PKH, wenn die beabsichtigte 

Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht 

mutwillig erscheint.  

 

Nach diesen Maßgaben hatte die Rechtsverfolgung des Antragstellers in erster Instanz hinrei-

chende Erfolgsaussicht. Sie war auch nicht mutwillig. Vor dem Antrag auf Erlass der einstweili-

gen Anordnung am 8.4.2022 hatte der Antragsteller alle zur Bearbeitung seines Antrages not-

wendigen Unterlagen beim Antragsgegner eingereicht. Zwar war der Antrag des Antragstellers 

auf Leistungen nach dem SGB XII nicht bereits am 3.3.2022 bei dem Antragsgegner eingegan-

gen, wie es vom Antragsteller vorgetragen worden ist. Der Antrag hatte erstmals am 28.3.2022 

ausweislich der Verwaltungsakte dem Antragsgegner vorgelegen. Dies steht in Einklang mit 

dem Faxsendestempel des im erstinstanzlichen Verfahren vom Prozessbevollmächtigten des 

Antragstellers vorgelegten Antragsformulars. Auch wenn bereits elf Tage später der Antrag auf 

Erlass der einstweiligen Anordnung beim SG gestellt worden ist, hatte dieser nach summari-

scher Prüfung hinreichende Erfolgsaussichten. Der Antragsteller war seinen Mitwirkungspflich-

ten nicht erst im gerichtlichen Eilverfahren nachgekommen. Im Hinblick auf die besondere Eil-

bedürftigkeit wegen der zum 31.3.2022 eingestellten Leistungen nach dem SGB II war der An-

tragsteller in diesem besonderen Fall auch nicht gehalten, dem Antragsgegner eine vierzehn-

tägige Bearbeitungsfrist zuzugestehen, zumal dieser vom Jobcenter bereits im Januar 2022 

unter Geltendmachung eines Erstattungsanspruchs um Prüfung der Erwerbsminderung gebe-

ten worden war. Antragsunterlagen (in Form des Formantrages) übersandte er dem Antragstel-

ler daraufhin jedoch nicht. Am 31.3.2022 ließ der Antragsteller dem Antragsgegner per Fax eine 

Kopie der Zulassungsbescheinigung seines Kfz Teil 1 und einen Nachweis über seine Heizkos-

ten zukommen. Am 4.4.2022 gingen beim Antragsgegner der ausgefüllte Formularantrag, eine 

Kopie des Personalausweises und der Krankenkassenkarte, der EC-Karte von der Sparkasse 

sowie Kopien seiner Kontoauszüge vom 30.11.2021 bis 25.3.2022, der Erklärung zum Besitz 

von Kfz und der Betriebskostenabrechnung vom 15.3.2022 ein. Die Mietbescheinigung ging per 

Fax am 5.4.2022 beim Antragsgegner ein. Soweit der Antragsgegner insbesondere auf eine 

Übersendung der Erklärung über den Besitz von Vermögen und Konten bestanden hat, hatte 

es sich insoweit nicht um eine notwendige Mitwirkungshandlung des Antragstellers gehandelt. 




